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Große Anfrage 1

Islamischer Religionsunterricht

Ich frage das Bezirksamt:

1. Welche islamischen Gruppierungen erteilen wo in Neukölln islamischen Religionsunterricht?

2. Inwiefern unterhält das Bezirksamt Beziehungen zur Islamischen Föderation Berlin e. V. (IFB)

3. Wer kontrolliert die Inhalte des islamischen Religionsunterrichts in Neukölln?

4. Was steht in den verwendeten Lehrmaterialien, insbesondere zum Verhältnis Islam-Christentum und Ju-
dentum?

5. Inwiefern ist das Bezirksamt über die Auswahl der Lehrkräfte für islamischen Religionsunterricht im Neu-
kölln beteiligt bzw. informiert?

Berlin-Neukölln, den 05.12.2023 AfD, Herr Hohmann, Christian
(Antragsteller, Fragesteller bzw. Berichterstatter)
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Beantwortung der Großen Anfrage 
 

Islamischer Religionsunterricht 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Hohmann, 

 

für das Bezirksamt beantworte ich die Große Anfrage der Fraktion der AfD wie folgt: 

 

Zu 1., 3., 4. und 5.: 

Religions- und Lebenskundeunterricht nach Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes sind in Berlin 

freiwillige Unterrichtsfächer. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern, in denen 

Religion ein ordentliches Unterrichtsfach ist, können in Berlin die Schülerinnen und Schüler (be-

ziehungsweise deren Eltern) selbst entscheiden, ob oder an welchem Religionsunterricht sie 

teilnehmen möchten. Anbieter des Religionsunterrichts sind die Religionsgemeinschaften. An-

bieter des Lebenskundeunterrichts ist der Humanistische Verband. Zuständig für die Ausge-

staltung des Schulunterrichts in Berlin, die Unterrichtsinhalte, die verwendeten Lehrmaterialien 

und die Einstellung von Lehrkräften ist die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. 

Insofern kann das Bezirksamt hierzu keine Aussage treffen. Die regionale Außenstelle der Se-

natsverwaltung antwortete auf Nachfrage, dass wegen der hohen Arbeitsbelastung derzeit 

keine Anfragen der Bezirksverordnetenversammlung beantwortet werden können. 

 

Zu 2.: 

Das Bezirksamt unterhält keine Beziehungen zur Islamischen Föderation Berlin e. V. 

 

 

Karin Korte 

Bezirksstadträtin 
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